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Kassenzahnärztliche Vereinigung Sachsen  
Vorstand 
Postfach 100 954 
01079 Dresden 
 
Geschäftsbereich Mitglieder 
Tel.: 03 51 – 805 34 16 
Fax: 03 51 – 805 34 17 

 

Antrag auf Zustimmung zur Ausübung der vertragszahnärztlichen Tätigkeit  
außerhalb des Vertragszahnarztsitzes (Zweigpraxis) gem. § 24 Z-ZV 

 

Antragsteller 
Abrechnungsnummer: 

Titel: Name: Vorname: 

Praxisanschrift 
PLZ:  Ort: Straße: 

Telefon:  E-Mail: @ 

Zweigpraxis 
Anschrift 
PLZ:  Ort: Straße: 

Behandlungszeiten: 

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

Begründung: 

(z.B. Patientenkreis, Versorgungssituation, territoriale Gegebenheiten, Behandlungsspektrum) 

 

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

........................................  ................................... .......................................................  
                  Ort                                         Datum                                         Unterschrift 
 
 
 
........................................  
       Praxisstempel 

Für Ihre Unterlagen ist ein Merkblatt zur Führung einer Zweigpraxis beigefügt. 
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(für Ihre Unterlagen) 
 
 

Merkblatt zur Führung einer Zweigpraxis 
 
 
Gemäß § 6 Abs. 6 des Bundesmantelvertrages-Zahnärzte (BMV-Z), § 8a Abs. 1 EKV-Z so-
wie § 24 Abs. 3,4 Zahnärzte-ZV bedarf die Ausübung kassenzahnärztlicher Tätigkeit in einer 
Zweigpraxis der vorherigen Zustimmung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung, in deren 
Bereich die Zweigpraxis liegt. 
 
„Der Vertragszahnarzt darf außerhalb seines Vertragszahnarztsitzes Zweigpraxen an weite-
ren Orten betreiben, wenn und soweit 
 

1. dies die Versorgung der Versicherten an den weiteren Orten verbessert und 
2. die ordnungsgemäße Versorgung der Versicherten am Ort des Vertragszahnarztsit-

zes nicht beeinträchtigt wird. 
 
Sofern die weiteren Orte im Bezirk der KZV liegen, in der der Vertragszahnarzt Mitglied ist, 
ist für die Tätigkeit in einer Zweigpraxis die vorherige Genehmigung der KZV erforderlich. 
Soweit die weiteren Orte außerhalb des Bezirks der KZV liegen, in der der Vertragszahnarzt 
Mitglied ist, ist für den Betrieb einer Zweigpraxis eine Ermächtigung durch den Zulassungs-
ausschuss erforderlich, in dessen Bezirk die Zweigpraxis liegt. 
 
Eine Verbesserung der Versorgung der Versicherten an den weiteren Orten im Sinne von 
Satz 1 liegt insbesondere dann vor, wenn in dem betreffenden Planungsbereich eine be-
darfsplanungsrechtliche Unterversorgung vorliegt. Eine Verbesserung ist in der Regel auch 
dann anzunehmen, wenn unabhängig vom Versorgungsgrad in dem betreffenden Planungs-
bereich regional bzw. lokal nicht oder nicht im erforderlichen Umfange angebotene Leistun-
gen im Rahmen der Zweigpraxis erbracht werden und die Versorgung auch nicht durch an-
dere Vertragszahnärzte sichergestellt werden kann, die räumlich und zeitlich von den Versi-
cherten mit zumutbaren Aufwendungen in Anspruch genommen werden können. Dies gilt 
auch, wenn in der Zweigpraxis spezielle Untersuchungs- und Behandlungsmethoden ange-
boten werden, die im Planungsbereich nicht im erforderlichen Umfang angeboten werden. 
Die ordnungsgemäße Versorgung der Versicherten am Ort des Vertragszahnarztsitzes wird 
in der Regel dann nicht beeinträchtigt, wenn die Dauer der Tätigkeit des Vertragszahnarztes 
in der oder den Zweigpraxen ein Drittel seiner Tätigkeit am Vertragszahnarztsitz nicht über-
steigt. 
 
Soweit sich die Zweigpraxis im Bezirk einer anderen Kassenzahnärztlichen Vereinigung als 
der befindet, bei der der Vertragszahnarzt Mitglied ist, kann der Vertragszahnarzt für die Tä-
tigkeit an seinem Vertragszahnarztsitz angestellte Zahnärzte beschäftigen. Er kann außer-
dem Zahnärzte für die Tätigkeit in der Zweigpraxis nach Maßgabe der Vorschriften anstellen, 
die für ihn als Vertragszahnarzt gelten würden, wenn er an dem weiteren Ort zugelassen 
wäre. Die Dauer der Tätigkeit der am Vertragszahnarztsitz angestellten Zahnärzte in der 
oder den Zweigpraxen darf ein Drittel der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit am Vertrags-
zahnarztsitz nicht überschreiten. Am Ort der Zweigpraxis kann ein Zahnarzt angestellt wer-
den. Die Dauer dessen Tätigkeit in der Zweigpraxis darf die Dauer der Tätigkeit des Ver-
tragszahnarztes in der Zweigpraxis um höchstens 100 v. H. überschreiten. § 8 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 
 
Im Falle der Ermächtigung zur Tätigkeit in einer Zweigpraxis in einem Ort außerhalb des 
Bezirkes der KZV, bei der der Vertragszahnarzt Mitglied ist, erfolgt die Abrechnung nach den 
gesamtvertraglichen Regelungen am Ort der Zweigpraxis. In diesem Fall hat sich der Ver-
tragszahnarzt mit einer Übermittlung seiner Abrechnungsdaten hinsichtlich der Zweigpraxis 
durch die KZV, in deren Bezirk die Zweigpraxis liegt an diejenige KZV, bei der er Mitglied ist, 
für Zwecke der Leistungs- und Abrechnungskontrolle und der Honorarverteilung einverstan-
den zu erklären.“ 
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